
Die längste Zeit haben höchstrichterlich abgesegnete Bearbei-
tungsgebühren zum Standardrepertoire der österr Kreditwirt-
schaft gehört. Der OGH hat in einem Verbandsprozess jüngst
aber eine spektakuläre 180°-Wende hingelegt und die Zulässig-
keit von Kreditbearbeitungsgebühren in Zweifel gezogen. Mit
6 Ob 87/24y liegt nunmehr die erste Entscheidung des OGH
in einem Individualverfahren vor. Sie äußert sich allerdings
nicht imMeritum, sondern zur Zuständigkeit: Demnach fallen
Rückabwicklungsansprüche wegen angeblich unwirksam ver-
einbarter Bearbeitungsgebühren unter § 51 Abs 1 Z 1 JN und

sind daher in der Kausalgerichtsbarkeit abzuhandeln – ein un-
erwarteter Nebenschauplatz im Streit um Kreditbearbeitungs-
gebühren, der wegen seiner potentiellen Implikationen ganz
allgemein Aufmerksamkeit verdient.

Die leidige Geschichte von Kreditbearbeitungsgebühren ist hin-
länglich bekannt: Wer in der Vergangenheit einen Kredit aufge-
nommen hat, dem wurde dafür regelmäßig ein prozentuell be-
rechneter Anteil der Kreditsumme als „Bearbeitungsgebühr“ ver-
rechnet. Dass diese Zahlungspflicht in AGB vorgesehen war, hat
dabei die längste Zeit niemanden gestört. Im bisherigen leading
case 6 Ob 13/16d hat der OGH nämlich festgehalten, „dass der-
artige Gebühren seit Jahrzehnten üblich sind“ und „Marktteilneh-
mer [. . .] nicht mit der Unzulässigerklärung derartiger Klauseln
rechnen mussten“.1 Kreditbearbeitungsgebühren seien als Haupt-
leistungen schon gar nicht kontrollfähig nach § 879 Abs 3
ABGB;2 selbst wenn, wären sie „nicht iSd § 879 Abs 3 ABGB gröb-
lich benachteilig[end]“3 und „der Begriff der ‚Bearbeitungsgebühr‘
[. . .] auch keineswegs intransparent“.4

Dieser Blankoscheck des 6. Senats droht keine zehn Jahre spä-
ter zu platzen. Zu 7 Ob 169/24i war jüngst zu lesen, dass Kredit-
bearbeitungsentgelte gerade „nicht zum Hauptgegenstand des
Kreditvertrags“ gehören und deshalb der Inhaltskontrolle des
§ 879 Abs 3 ABGB unterliegen.5 Die konkrete Klausel, die 1,5%

der Kreditsumme als Bearbeitungsgebühr vorgesehen hatte, war
für den 7. Senat dann auch gröblich benachteiligend und somit
unzulässig: Er stößt sich – jedenfalls im Verbandsverfahren – an
der „prozentmäßigen Pauschalierung von 1,5% (ohne Ober-
grenze)“.6

7 Ob 169/24i zieht die Zulässigkeit von Kredit-
bearbeitungsgebühren erheblich in Zweifel.

Angesichts der eindeutigen Festlegung im Jahr 2016 erstaunt,
dass 2025 doch schon immer alles anders gewesen sein soll,7 zu-
mal die europarechtliche Notwendigkeit der Kehrtwende, von
der der OGH auszugehen scheint,8 keineswegs unumstritten
ist.9 Das Kind dürfte aber in den Brunnen gefallen sein, in praxi
wird man zumindest die grundsätzliche Kontrollunterworfenheit
von Kreditbearbeitungsgebühren nach § 879 Abs 3 ABGB hin-
nehmen müssen. Dass 7 Ob 169/24 i dennoch nicht das Ende
vom Lied ist, hat in einer ersten Reaktion schon Burtscher fest-
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gehalten: Dafür lässt die Entscheidung vor allem für das Indivi-
dualverfahren schlicht „zu viele Fragen offen“.10

Klar ist aber: Schon dank der Andeutung, dass die Bearbeitungs-
gebühren in abertausend Kreditverträgen unzulässig sein könn-
ten, werden die Dämme für Individualverfahren brechen.11 Selbst
wenn nämlich Banken bei Neuabschlüssen künftig keine prozen-
tuellen Kreditbearbeitungsgebühren mehr verrechnen sollten,12
werden die Altfälle aus den letzten Jahrzehnten13 bei den Gerich-
ten für ausreichend Beschäftigung sorgen. Verbraucherschützer
haben inzwischen Sammelaktionen gestartet,14 die Erfahrungen
der letzten Jahre von Fremdwährungskrediten15 über „Diesel-
Klagen“16 bis hin zu potentiell unwirksamenWertsicherungsklau-
seln17 zeigen außerdem, dass so mancher sich auch als (wohl: mit
Rechtsschutzversicherung ausgestatteter) Einzelkämpfer ans
Werk machen wird.18

Ein derartiges Individualverfahren hat es inzwischen auch
schon zum OGH geschafft. Zwar hat es mit einer Klagszurück-
weisung19 geendet, die Entscheidung enthält dennoch eine wich-
tige Weichenstellung für alle weiteren Kreditbearbeitungsfälle:
6 Ob 87/24y klärt die Frage, ob eine Klage, mit der die aus der
behaupteten Unwirksamkeit „resultierende bereicherungsrechtli-
che Rückabwicklung nach §§ 877, 1431 ABGB“ verlangt wird,20
der allgemeinen oder der Kausalgerichtsbarkeit zugewiesen ist.

Für den Verbandsprozess hatte sich die Handelsgerichtsbar-
keit noch unzweifelhaft aus § 51 Abs 2 Z 10 JN ergeben, die da-

für eine Eigenzuständigkeit des Handelsgerichts21 vorsieht.22
Aber auch die Individualverfahren sind in der Kausalgerichtsbar-
keit abzuhandeln, wie der 6. Senat nunmehr klargestellt hat. Er
subsummiert die Klagen unter § 51 Abs 1 Z 1 JN,23 die bei „Strei-
tigkeiten aus unternehmensbezogenen Geschäften, wenn die
Klage gegen einen im Firmenbuch eingetragenen Unternehmer
gerichtet ist und das Geschäft auf Seiten des Beklagten ein unter-
nehmensbezogenes Geschäft ist“, die Wertzuständigkeit der Han-
delsgerichte anordnet. Bei Streitwerten über € 15.000,– ist damit
das Handelsgericht zuständig; bis zu diesem Betrag sind die
Streitigkeiten vor das BGHS24 zu bringen (§ 52 Abs 1 JN).

Dass der Kläger, der seinen Anspruch vor einem allgemeinen
Bezirksgericht verfolgt hatte, bis hin zum OGH versucht hat, die
Gerichte vom Gegenteil zu überzeugen, könnte an einem schein-
bar einschlägigen Rechtssatz liegen. In RS0046419 erfährt man
nämlich vermeintlich diametral entgegengesetzt zu dem, was der
6. Senat nun entschieden hat: „Nicht in die Zuständigkeit des HG
nach § 51 Abs 1 Z 1 JN fallen Ansprüche nach Auflösung des Ge-
schäftes oder Rücktritt vom Geschäft (etwa Bereicherungsansprü-
che oder Rückforderung des irrig Geleisteten).“25 Das bietet vor
dem Hintergrund des konkreten Falls Anlass zu einer Bestands-
aufnahme.

Wendet man sich dabei weg von Rechtssätzen wieder hin zum
Gesetz, dann zeigt sich für die Rückforderung von Kreditbearbei-
tungsgebühren ein Tatbestandsmerkmal des § 51 Abs 1 Z 1 JN,
das unkompliziert erfüllt ist: dass der Beklagte ein im Firmen-
buch eingetragener Unternehmer sein muss. Das Kreditgeschäft
wird in Österreich nämlich von Kreditinstituten betrieben (§ 1
Abs 1 Z 3 BWG), die nur26 dann die dafür erforderliche Konzes-
sion erhalten, wenn sie als Kapitalgesellschaften, Genossenschaft
oder Sparkasse organisiert sind (§ 4 Abs 1, § 5 Abs 1 Z 1 BWG).
Diese Gesellschaften sind aber schon rechtsformbedingt Unter-
nehmer (§ 2 UGB27) und notwendig im Firmenbuch eingetragen
(§ 34 Abs 1 AktG; § 2 Abs 1 GmbHG; § 2 Abs 1 SEG;28 § 8 Abs 1
GenG;29 § 1 Abs 1 SpkG). Und selbst bei im Ausland inkorporier-
ten Banken wird die Beurteilung regelmäßig ähnlich ausfallen,
weil die Judikatur § 51 Abs 1 Z 1 JN analog auf ausländische
Rechtsträger anwendet, wenn diese „ihrem Wesen nach den typi-
scherweise im österreichischen Firmenbuch eingetragenen Unter-
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nehmen annähernd entsprechen“ und im Sitzstaat registriert
sind.30

Problematischer als Unternehmereigenschaft und Firmen-
bucheintragung des Beklagten scheint hingegen, dass es sich
für die Anwendung von § 51 Abs 1 Z 1 JN um „Streitigkeiten
aus unternehmensbezogenen Geschäften“ handeln muss. Das
war der Grund, warum etwa 2 Ob 599/89 – jene Entscheidung,
aus der der vermeintliche Grundsatz, wonach Bereicherungsan-
sprüche nicht in die handelsgerichtliche Zuständigkeit fallen,31
destilliert wurde – die Kausalgerichtsbarkeit verneinte:32 Dort
ging es um die titellose Benützung einer Liegenschaft, die die
Klägerin im Rahmen einer Zwangsversteigerung erworben hatte.
Zwischen den Parteien hatte es also unstrittig nie einen Vertrag
gegeben, weshalb die Zuweisung dieser Streitigkeit zur allgemei-
nen Gerichtsbarkeit überzeugt.33

Der Rechtssatz, wonach Bereicherungsansprüche
nicht vor die Handelsgerichte gehören, ging a priori
zu weit.

Der Sachverhalt zeigt allerdings, dass der Rechtssatz von vornhe-
rein überschießend war. Das hat der OGH schließlich auch selbst
aufgearbeitet: Zu 2 Ob 67/08d ging es um eine condictio causa
finita nach einem Vertragsrücktritt (§ 1435 ABGB) und damit
um einen Bereicherungsanspruch, den der 2. Senat aber sehr
wohl der Kausalgerichtsbarkeit zuwies. Das folge daraus, dass
„erst der rechtliche Charakter und der Inhalt des Rechtsgeschäfts
darüber Aufschluss [geben], unter welchen Voraussetzungen sich
eine der Vertragsparteien einseitig vom Vertrag lösen und die in
Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen [. . .] erbrachte Leis-
tung wieder zurückfordern kann“.34

Diese durchaus wohlwollend aufgenommene Entscheidung35
relativiert somit die pauschale Absage an die Handelsgerichtsbar-
keit bei Kondiktionen, womit sich jedenfalls prima facie auch der
Kreis zu 6 Ob 87/24y schließt. Wenn der 6. Senat hier die Zu-
ständigkeit der Handelsgerichte bejaht, scheint er damit ja un-
mittelbar auf Linie mit der Vertragsrücktritts-Entscheidung zu
liegen: Auch zur Beurteilung der Zulässigkeit von Kreditbearbei-
tungsgebühren ist ja ein Blick in den Vertrag nötig.36

Secunda facie ist doch nicht alles klar. Als Anspruchsgrundlage
für die Rückforderung der Bearbeitungsgebühren hatte der Kläger
nicht § 1435 ABGB, sondern „§§ 877, 1431 ABGB“ ins Treffen ge-
führt.37 Noch vor sechs Jahren hat der OGH im Zusammenhang
mit der Rückforderung von Spieleinsätzen aus illegalem Glücks-
spiel allerdings just dazu festgehalten, dass die Vertragsrücktritts-
Entscheidung 2 Ob 67/08d zu „Kondiktionsansprüchen nach
§§ 877, 1431 ABGB [. . .] nicht Stellung“ bezogen habe.38 7 Ob
173/19w kam dann auch zum Ergebnis, das „mangels ausreichend
engem Sachzusammenhang zu einem unternehmensbezogenen
Rechtsgeschäft“ gerade „keine Streitigkeit iSd § 51 Abs 1 Z 1 JN“
vorliegt.39 Mit Simotta, nach der für den Kondiktionsanspruch
nach § 1431 ABGB „die Zuständigkeit des HG nicht gegeben“
ist,40 hat der 7. Senat dafür Unterstützung aus der Literatur, und
auch der 1. Senat hat eine Bank, die eine unberechtigt abgerufene,
weil unter nicht eingetretener Bedingung stehende Garantie nach
§ 1431 ABGB kondizieren wollte, vor etwa 30 Jahren an die allge-
meinen Gerichte verwiesen.41 Wie passt all das zusammen?

Versucht man, 6 Ob 87/24y und 7 Ob 173/19w unter einen
Hut zu bringen, fällt dabei zuerst auf, dass sowohl bei den Kredit-

bearbeitungsgebühren als auch beim illegalen Glücksspiel offen-
bar Unklarheit über die Anspruchsgrundlage herrschte. Das ist
freilich weniger den Parteien(vertretern) vorzuwerfen, sondern
womöglich auf den fragmentarischen Charakter der lex scripta
des österr Bereicherungsrechts zurückzuführen.42 In beiden Fäl-
len wäre wohl nicht die condictio indebiti des § 1431 ABGB –
weil die Klausel nach § 879 Abs 3 ABGB (6 Ob 87/24y) bzw der
Glücksspielvertrag (7 Ob 173/19w) nach § 879 Abs 1 ABGB
nichtig war und die Kläger damit jeweils irrtümlich nicht Ge-
schuldetes geleistet haben – das Mittel der Wahl, sondern die
Unerlaubtheitskondiktion, die aus § 877 ABGB (analog43) ange-
leitet wird und in der die hA die speziellere Bestimmung sieht.44

Diese dogmatische Randnotiz kann für die Zuständigkeit bei
der Rückforderung von aus unwirksamen Vereinbarungen Ge-
leistetem allerdings nicht den Ausschlag geben: In beiden Fällen
dürfte die Unerlaubtheitskondiktion einschlägig gewesen sein
und dennoch ist der OGH zu unterschiedlichen Ergebnissen ge-
kommen. Gerade umgekehrt lässt sich daraus vielmehr ableiten,
dass ein mechanisches Abstellen auf die Anspruchsgrundlage –
was 1 Ob 543/93 im Garantie-Fall womöglich noch tat45 und
auch beim Glücksspiel zu 7 Ob 173/19w noch angeklungen
ist46 – nicht den Ausschlag geben kann.

Das überzeugt als erstes Zwischenergebnis, wirft aber die Frage
auf, worauf es sonst ankommen soll, was den Blick auf die Sach-
verhalte der beiden Entscheidungen lenkt: Für den OGH dürfte
der entscheidende Unterschied sein, dass bei der Kreditbearbei-
tungsgebühr ja trotz (behaupteten) Entfalls der Klausel immerhin
noch ein „Restvertrag“ übrigbleibt, während der Glücksspielver-
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trag zur Gänze nichtig ist. Zu den Bearbeitungsgebühren betont
6 Ob 87/24y dementsprechend, dass sich die Klägerin ja nur „auf
die Unwirksamkeit einzelner Klauseln“ stütze.47

Ein distinguishing anhand dieses Kriteriums passt dann frei-
lich wieder nicht zu 2 Ob 67/08d, wo der Vertrag infolge Rück-
tritts auch zur Gänze entfallen war und der OGH dennoch die
Kausalgerichtsbarkeit bejaht hat. Der Unterschied zum illegalen
Glücksspiel, das 7 Ob 173/19w der allgemeinen Gerichtsbarkeit
zugewiesen hat, bestand für den 7. Senat dort nämlich darin, dass
Rückforderungsansprüche bei einem von vornherein nichtigen
Vertrag „gerade nicht auf der Verletzung der durch das unterneh-
mensbezogene Geschäft selbst begründeten Rechte und Pflichten“
beruhen.48 Es reicht für die Zuständigkeit der Handelsgerichte
also auch, wenn es irgendwann einmal einen Vertrag gegeben
hat, auch wenn er später aufgelöst wird.

Kombiniert mit den Aussagen des 2. Senats zu Vertragsrücktritt
(2 Ob 67/08d) und jenen des 7. Senats zu illegalem Glücksspiel
(7 Ob 173/19w), ließe sich als zweites Zwischenergebnis damit fest-
halten: Die Handelsgerichte sind dann nach § 51 Abs 1 Z 1 JN zu-
ständig, wenn – bei (Teil-)Nichtigkeit – zumindest ein „Vertrags-
rest“ überbleibt oder – selbst bei späterer Auflösung zur Gänze –
irgendwann einmal ein Vertrag bestanden hat, der verletzt wurde.

Auch diese Abgrenzung führt freilich zu Folgefragen:49 Dass ein
Rückzahlungsanspruch nach gewährleistungsrechtlicher Vertrags-
auflösung genauso wie beim Vertragsrücktritt (§ 1435 ABGB) vor
die Handelsgerichte gehört, leuchtet ein. Soll dann wirklich ande-
res gelten, wenn der Vertrag wegen Irrtums angefochten und der
Kaufpreis nach § 877 ABGB kondiziert wird? In der Logik des
OGH müsste es das, denn dabei geht es gerade nicht um die Ver-
letzung von „durch das unternehmensbezogene Geschäft selbst be-
gründeten Rechte und Pflichten“, sondern umVertragsaufhebung ex
tunc wegen eines Wurzelmangels. Man könnte zwar argumentie-
ren, dass in diesen Fällen – vor seiner rückwirkenden Aufhebung –
immerhin einmal ein Vertrag existiert hat, was mit etwas Wohl-
wollen auch im System des OGH die Zuständigkeit der Handels-
gerichte begründen könnte.50 Das löst die Abgrenzungsprobleme
jedoch nicht, sondern verlagert sie nur: Wie stünde es dann etwa
um die Rückforderung aus einem wucherischen Vertrag (§ 879
Abs 2 Z 4 ABGB), der – wie auch gegen § 879 Abs 3 ABGB ver-
stoßende Klauseln51 – nach hA nur relativ nichtig ist?52

Als überzeugendes Alternativmodell bietet sich die
Frage an, ob sich die Kondiktion auf ein (zumindest
versuchtes) Handelsgeschäft bezieht.

Die Diskussion läuft allerdings erst recht wieder Gefahr, sich auf
formale Kriterien zu konzentrieren. Es sind dann zwar nicht An-
spruchsgrundlagen, sondern einzelne Unwirksamkeitsgründe,
auf die es anzukommen scheint, was freilich genauso wenig
nachvollziehbar ist: Ein Rekurs auf den Grund oder den Umfang
der Vertragsaufhebung oder -nichtigkeit kann nämlich genauso
zu Zufallsergebnissen führen wie das Abstellen auf die konkrete
Kondiktion,53 zumal beide Anknüpfungspunkte nicht selten zwei
Seiten derselben Medaille sind. Im Prozess werden außerdem
schon aus advokatorischer Vorsicht häufig mehrere Argumenta-
tionsstränge vorgebracht werden, was die Abgrenzungsschwie-
rigkeiten weiter verschärft.

Spitzer hat daher jüngst imAnschluss anKramer vorgeschlagen,
die Zuordnungweniger technisch vorzunehmen und sichmehr auf
die Klagserzählung zu konzentrieren. Es wäre danach zu unter-

scheiden, „ob es sich um ‚ausschließlich gesetzlich begründete Kon-
diktionen‘ handelt, womit das Fehlen eines Bezugs auf ein (zumin-
dest versuchtes) Handelsgeschäft gemeint ist“.54 Vor diesem Hinter-
grund bedürfte das einschlägige Fallmaterial einer Neubeurteilung:

Das Benützungsentgelt wegen titelloser Benützung (2 Ob 599/
89) hat der OGH auch nach diesem Ansatz vollkommen zu Recht
den allgemeinen Gerichten zugewiesen, weil dort jeder Bezug zu
einem Handelsgeschäft fehlt;55 dass Vertragsrücktritt (2 Ob 67/
08d) und Kreditbearbeitungsgebühr (6 Ob 87/24y) hingegen
der Kausalgerichtsbarkeit unterfallen, fügt sich ebenso nahtlos
in diesen Vorschlag ein. Hingegen „passt“ das illegale Glücksspiel
vor den allgemeinen Gerichten (7 Ob 173/19w) nicht recht,56
weil es auch dort um ein „versuchtes“ – wenngleich nichtiges –
Handelsgeschäft ging. Dieser Fall wäre vor den Handelsgerichten
daher besser aufgehoben gewesen, worüber man im Übrigen
auch für die Rückforderung der zu Unrecht ausgezahlten Garan-
tie (1 Ob 543/93) nachdenken könnte.57

Mit seiner Entscheidung in einem Verbandsverfahren, Kredit-
bearbeitungsgebühren entgegen der Vorjudikatur der Inhalts-
kontrolle nach § 879 Abs 3 ABGB zu unterwerfen, hat der 7. Se-
nat den Gerichten Beschäftigung für die nächsten Jahre ver-
schafft. Mit 6 Ob 87/24y steht nunmehr fest, welche Gerichte
sich damit auseinandersetzen werden (müssen): Ist die Klage
auf Rückzahlung präsumtiv rechtswidrig verrechneter Kredit-
bearbeitungsgebühren gegen einen im Firmenbuch eingetrage-
nen Unternehmer gerichtet, was faktisch der Regelfall sein wird,
unterfällt sie der Kausalgerichtsbarkeit und ist streitwertabhängig
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beim BGHS oder dem HG einzubringen (§ 51 Abs 1 Z 1, § 52
Abs 1 JN). Damit hat der 6. Senat das Ende des zweifellos un-
glücklichen und ohnehin schon länger in Zweifel stehenden
Rechtssatzes besiegelt, wonach Bereicherungsansprüche nicht
vor die Handelsgerichte gehören.

Dass die Unerlaubtheitskondiktion zur Rückforderung von
Kreditbearbeitungsgebühren der Kausalgerichtsbarkeit unter-
fällt, ist insofern ein überzeugendes Ergebnis. Der 6. Senat hat
einem (zu) formalen Abstellen auf die Anspruchsgrundlage, die
in früheren Entscheidungen noch angeklungen war, daher zu
Recht eine Absage erteilt. Eine genaue Grenzziehung ist aber

auch nach 6 Ob 87/24y nicht möglich, weil weiterhin Fragen of-
fenbleiben. Das spricht womöglich für eine generelle Neubewer-
tung: Als gangbarer Weg würde sich die in der Literatur vorge-
schlagene Unterscheidung danach anbieten, ob der Anspruch ei-
nen Bezug zu einem „(versuchten) Handelsgeschäft“ hat.

E-Mail: dominik.schindl@wu.ac.at

Die pflichtteilsrechtlichen Auswirkungen der Anwachsung
nach dem WEG beschäftigen die Literatur bereits seit Erlass
des WEG 1975. Seit der Wohnrechtsnovelle 2006, bei der der
Regelungsgehalt des heutigen § 14 WEG umfassend geändert
wurde, ist fraglich, auf welcher Grundlage die Pflichtteile zu
berechnen sind, wenn der Übernehmer gem § 14 Abs 3 Satz 2
WEG zu einem privilegierten Preis erwirbt. In 2 Ob 123/24p
musste sich erstmalig auch der OGH mit dieser Frage ausei-

nandersetzen. Mit dem vorliegenden Beitrag werden die Kern-
aspekte der Thematik untersucht und schließlich das Ergebnis
des OGH einer Würdigung unterzogen.

Seit Erlass des WEG 2002 kann Wohnungseigentum an einer
Wohnung zwischen (maximal) zwei Personen begründet werden

(s §§ 13ff WEG1).2 Für das gemeinsameWohnungseigentum gel-
ten allerdings einige Sonderregelungen hinsichtlich der Rechts-
nachfolge von Todes wegen. Da dem überlebenden Partner keine
„fremde“ Person als neuer Eigentümerpartner aufgezwungen
werden soll, sind einseitige Verfügungen durch einen der beiden
unzulässig.3 Verstirbt einer der beiden Eigentümerpartner, ist
deshalb in erster Linie relevant, was die Partner für den Able-
bensfall vereinbart haben. Sie können eine dritte Person als Er-
werber des freiwerdenden Anteils festlegen (§ 14 Abs 5 WEG).
Wenn es keine solche Vereinbarung zwischen den Eigentümer-
partnern gibt oder der Dritte den Anteil nicht annimmt, kommt
es zur Anwachsung an den überlebenden Eigentümerpartner
nach § 14 Abs 1 Z 1 WEG.4 Nach der Rsp handelt es sich bei
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